
 
 

V E R W A L T U N G: 
Gemeinde Fraunberg, Rathausplatz 1, 85447 Fraunberg 
Tel.: 08762/7320-0,   Fax: 08762/7320-99 
E-Mail: info@fraunberg.de (für allgemeine Angelegenheiten) 
  mitteilungsblatt@fraunberg.de  (für Mitteilungen im Amtsblatt) 
Internet: www.fraunberg.de 
 
ÖFFNUNGSZEITEN:         
Montag bis Freitag: 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr / Dienstag 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
 
BÜRGERMEISTER: 
Hans Wiesmaier, E-mail: johann.wiesmaier@fraunberg.de 
 
 
 
 

 
 
 
 

Wir gratulieren recht herzlich 

zum 85. Geburtstag 
Frau Helga Krestel, Maria Thalheim 
zum 75. Geburtstag 
Herrn Werner Braun, Fraunberg 
zum 70. Geburtstag 
Frau Ann Selmeier, Bachham 
Frau Josefa Maxeiner, Grafing 
Herrn Alfred Zeller, Maria Thalheim 
Herrn Rainer Amann, Fraunberg 
zur Goldenen Hochzeit 
dem Ehepaar Anna und Bartholomäus Lechner, Großhündlbach 
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Rathaus geschlossen 

Am Faschingsdienstag, den 13.02.2024 ist das Rathaus in Fraunberg geschlossen. Wir 
bitten um Beachtung! 
 
 
 

Wichtiger Hinweis 

Das nächste Mitteilungsblatt der Gemeinde Fraunberg erscheint  
am Freitag dem 16.02.2024. 
Redaktionsschluss, Freitag, 09.02.2024, 10.00 Uhr. 
 
 
 

Vollzug der Baugesetze  

Bebauungsplan Im Osten von Reichenkirchen, 1. Änderung 
hier: Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch -
BauGB-)  
Der Gemeinderat der Gemeinde Fraunberg hat in seiner Sitzung vom 04.10.2023 
beschlossen, den Bebauungsplan „Im Osten von Reichenkirchen“ zu ändern. Er hat den 
Entwurf des Bebauungsplans  

„R 7, Im Osten von Reichenkirchen, 1. Änderung“ 
in der Planfassung des Architekten Pezold, Wartenberg, vom 12.12.2023 gebilligt und 
beschlossen die Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und die Bürger formell 
zu beteiligen; § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch – BauGB.  
Der Entwurf des Bebauungsplans „Im Osten von Reichenkirchen, 1. Änderung“ für das im 
unten abgebildeten Lageplan gekennzeichnete Gebiet im Osten von Reichenkirchen 
zwischen Kirchplatz und Holzstraße und die dazugehörige Begründung liegen nunmehr in 
der Zeit  
 

vom 12.02.2024 bis einschließlich 15.03.2024 
 

während der allgemeinen Dienststunden im Rathaus Fraunberg, Rathausplatz 1, 1. Stock, 
Zi.-Nr. 2.1 85447 Fraunberg, zu jedermanns Einsicht aus. Stellungnahmen können 
während dieser Frist in Textform oder während der Dienststunden zur Niederschrift 
abgegeben werden. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können nach § 3 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 
4a Abs. 6 Satz 1 und 2 BauGB bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans nicht von 
Bedeutung ist. 
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB auszulegenden 
Unterlagen können während des Auslegungszeitraumes auch auf der Homepage der 
Gemeinde Fraunberg www.fraunberg.de eingesehen werden. 
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. 
Datenschutz: Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage des 
Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i.V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre 
Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das 
Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen sind dem Formblatt „Datenschutzrechtliche 
Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“ zu entnehmen das ebenfalls öffentlich 
ausliegt. 

http://www.fraunberg.de/


 
 
Gemeinde Fraunberg,  
Fraunberg, den 02.02.2024 
 
gez.  
 
Hans Wiesmaier 
Erster Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kommunalunternehmen Fraunberg, Anstalt des öffentlichen Rechts 

 
Satzung zur Änderung der 

Unternehmenssatzung für das 
Kommunalunternehmen Fraunberg 

Anstalt des öffentlichen Rechts 
 

Aufgrund von Art. 23 Satz 1, Art.  89 Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. 1998, S. 796), 
die zuletzt durch Gesetz vom 24.07.2023 (GVBl. S. 385) geändert worden ist, erlässt die 
Gemeinde Fraunberg folgende Änderungssatzung für die Unternehmenssatzung für das 
Kommunalunternehmen Fraunberg, Anstalt des öffentlichen Rechts:  
 
§ 1 
 
§ 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
Der Vorstand besteht aus einem Mitglied. 
 
 
§ 2 
 
§ 5 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
Der Verwaltungsrat besteht aus dem Vorsitzenden und 16 übrigen Mitgliedern. 
 
 
§ 3 
Diese Änderungssatzung tritt mit Ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Gemeinde Fraunberg 
Fraunberg, 31.01.2024 
 
gez. 
 
Hans Wiesmaier 
Erster Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gesetz über den Schutz der Sonn- und Feiertage 

Feiertagsgesetz - FTG 
Art. 3 Stille Tage 
Bei den sog. stillen Tagen handelt es sich um Feiertage nach dem Bayerischen 
Feiertagsgesetz, die einer besonderen Reglementierung unterliegen.  
 

Stille Tage sind:  
• Aschermittwoch 
• Gründonnerstag 
• Karfreitag 
• Karsamstag 
• Allerheiligen 
• der zweite Sonntag vor dem ersten Advent als Volkstrauertag 
• Totensonntag 
• Buß- und Bettag 
• Heiliger Abend 
 

Der Schutz der stillen Tage beginnt um 02.00 Uhr, am Karfreitag und Karsamstag um 0.00 
Uhr und am Heiligen Abend um 14.00 Uhr; er endet jeweils um 24.00 Uhr.                                                                                           
An den stillen Tagen sind öffentliche Unterhaltungsveranstaltungen nur dann erlaubt, 
wenn der diesen Tagen entsprechende ernste Charakter gewahrt bleibt.                                                                                         
Sportveranstaltungen sind allerdings (ausgenommen am Karfreitag und am Buß- und 
Bettag) von Rechts wegen an den stillen Tagen erlaubt.   
Am Karfreitag sind außerdem in Räumen mit Schankbetrieb musikalische Darbietungen 
jeder Art verboten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Kinderhaus St. Florian bildet sich in punkto Brandschutz fort – 
Feuerlöschübung in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr 
Fraunberg 

29. Januar 2024 
Fraunberg -  In Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Fraunberg werden im 
Kinderhaus St. Florian im jährlichen Rhythmus Brandschutzbelehrungen abgehalten. 
Dabei werden die örtlichen Feuerlösch- und Feuermeldeanlagen sowie das Verhalten im 
Brandfall besprochen.  
Unser Kinderhaus beherbergt etwa 200 Kinder und ist hinsichtlich Feuergefahr eine 
exponierte Einrichtung. Daher ist es ein gemeinsames Anliegen von Kinderhausleitung 
und Freiwilliger Feuerwehr, den Brandschutz zu optimieren und die Sicherheit unserer 
Jüngsten bestmöglich zu gewähren. 
 
Um den Kenntnisstand zu vertiefen kam nun von beiden Institutionen die Initiative, eine 
Übung mit gängigen Feuerlöschgeräten wie Feuerlöscher und Feuerlöschdecke 
abzuhalten. Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Fraunberg, Thomas Daschinger, 
hatte mit Unterstützung von 2. Kommandant Andreas Neumaier und Gruppenführer Georg 
Neumaier beim Feuerwehrgerätehaus einen Übungsplatz aufgebaut.   
Hier konnten nach einem kurzen theoretischen Teil die zahlreich anwesenden 
Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen ihr Geschick mit dem Umgang gängiger 
Feuerlöscher und einer Feuerlöschdecke in Beweis stellen und vertiefen. 
 

 
 
Deutlich kam dabei zur Geltung, welche unterschiedliche Wirkungsweisen Schaum-, 
Pulver- und CO2-Löscher entfalten und bei welchen Brandklassen sie am besten 

KINDERHAUS ST. FLORIAN 
 



einzusetzen sind. Dabei sind die verschiedenen Bauformen mit dem jeweiligen 
Auslösemechanismus zu beachten und das Löschmittel sollte fächerförmig anstatt 
punktuell auf den Brandherd gerichtet werden. 
 
Kinderhausleiterin Anita Steinbichler war stolz auf ihre Damen, die alle tapfer und 
zielsicher gegen das Übungsfeuer vorgingen.  
 

 
 
Ein großer Dank gilt allen Beteiligten, die auf diese Weise attestierten, das Wohl unserer 
Kinder an erster Stelle zu sehen. 
Text und Fotos: R.H.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Nachbarschaftshilfe Fraunberg JAa! (Jung und Alt aktiv) e.V. 

Telefonnummer der Nachbarschaftshilfe 
Fraunberg JAa! e.V.: 0162 – 3120199. 
 
Wir sind für Sie da! Wir unterstützen Sie in 
schwierigen Lebenslagen und im Krankheitsfall 
bei der Kinderbetreuung, mit Fahr-, Begleit- und Besuchsdiensten, 
im Garten, bei kleinen handwerklichen Reparaturen und bei 
der Versorgung von Haustieren. Außerdem helfen wir im Notfall 
im Haushalt und bei Behördenangelegenheiten. Der ehrenamtliche 
Einsatz unserer Helfer versteht sich als zeitlich begrenzte 
Unterstützung. Rufen Sie uns einfach an und sprechen Sie bitte 
bei Hilfebedarf oder bei Interesse an einer Helfertätigkeit Ihren 
Namen und Ihre Telefonnummer auf das Band.  
 

Wir rufen Sie gerne zurück! Weitere Informationen, auch zu unseren Gruppenangeboten, 
finden Sie unter http://www.nbh-fraunberg-jaa.de/        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NACHBARSCHAFTSHILFE 
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„Prinzessinnen, Ballköniginnen, Ritter und Prinzen“ – 28. Bürgerball der 
Gemeinde Fraunberg  

27. Januar 2024 
Fraunberg -  Bis auf den letzten Platz gefüllt war der Saal des Gasthauses Stulberger in 
Fraunberg beim traditionellen Bürgerball der Gemeinde. Bürgermeister Hans Wiesmaier 
strahlte bei seiner Begrüßung ob des elegant gekleideten Publikums beste Laune aus und 
bezeichnete alle anwesenden Damen als Prinzessinnen und Ballköniginnen. Auch für die 
Herren hatte er Komplimente parat, die er Prinzen und Rittern gleichstellte.  
Ganz besonders freute er sich über die vielen auffallend jungen Ballbesucher, die zum 
ersten Mal die Atmosphäre Bürgerball erlebten und sie sichtlich genossen.  
 
Wie schon 2012 und 2013 wurde zu den Klängen der Bad Feilnbacher „Night Hawk City 
Dance Band“ getanzt, die in ihrem breitgefächerten Repertoire für jeden Geschmack 
etwas zu bieten hatte. Und so war es nur logisch, dass die Tanzfläche stets ausgebucht 
war. Den Eröffnungswalzer legte das Gemeindeoberhaupt mit Gattin Brigitte aufs Parkett 
und nach und nach füllte sich das Rund. 
 
Am späteren Abend brachten die Showfunken aus Taufkirchen mit ihrem „Showtanz der 
Superlative“ die Gäste zum Staunen. Ihre einzigartigen Hebefiguren und bezaubernden 
Kostüme sind weltmeisterlich und raubten bei so mancher waghalsigen Aktion dem 
Publikum den Atem. 
 

 
 
In guter Tradition wurde Bürgermeister Hans Wiesmaier von den Gardedamen vom Tisch 
abgeholt um ihm das obligatorische „Gardebusserl“ zu übergeben. Der Gemeindechef 
genoss den Vorgang sichtlich und bedankte sich bei der Tanztruppe aus Taufkirchen aufs 
herzlichste. 

GEMEINDEENTWICKLUNG 
 



 
Einen großen Dank richtete er auch an die Wirtsleute Stulberger mit ihrem Personal, die 
den äußeren Rahmen mit ausgezeichnetem Essen und Trinken bildeten, ebenso an das 
Gemeindeteam, das die Vorbereitung des Bürgerballs 2024 in gewohnter Routine 
organisierte.   
 
Der Bürgerball des Jahres 2024 wurde so erneut zu einem gelungenen Fest und ist sicher 
einer der kulturellen Höhepunkte des Jahres. Auf der Internetseite der Gemeinde 
Fraunberg unter http://www.fraunberg.de sind weitere Bilder einzusehen. 
Text und Fotos: R.H.   
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Gartenbauverein Fraunberg 
Rasenlüfter 
Der Rasenlüfter kann ab sofort wieder ausgeliehen werden. Ab jetzt bei Martin Pfanzelt  
Erdinger Str .13. Tel .08762/722736 
Ausleihgebühr beträgt für Mitglieder des Vereins 5 ,-Euro  
für Nichtmitglieder 10 ,-Euro  
Der Rasenlüfter wird vollgetankt ausgeliehen und vom Nutzer vollgetankt zurückzugeben . 
Falls kein Benzin Super vorhanden ist , bitten wir eine kleine Pauschale .  
 

Die Vorstandschaft 
 
 

Schützengesellschaft Germania Grucking 

Faschingsschießen 
Am 09.02.2024 findet ab 18.00 Uhr unser Faschingsschießen mit anschließendem großen 
Vereinsabend in der „Alten Gaststube“ statt. Es gibt ein besonderes Schießprogramm und 
Faschingskrapfen. Es ist für jeden etwas dabei, für Jung und Alt, mit und ohne 
Verkleidung. 
 
 

FC Fraunberg  -  Kinderfasching 

Auf geht's zur Kinderfaschingsparty! 
Am Rosenmontag, 12.02. von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr in der Turnhalle des FC Fraunberg.  
Für Unterhaltung und Verpflegung ist bestens gesorgt. Auftritt der Jugendtanzgruppe 
DANCE ANGELS. 
Bitte Turnschuhe/Hausschuhe mitbringen. 
Wir freuen uns über zahlreiche Gäste und wünschen einen "gaudireichen" Nachmittag. 
 
 

VdK Wartenberg/Fraunberg 

Aschermittwoch Fischessen 
Wir laden herzlich ein am Aschermittwoch 14. Febr. 2024 ab 12.00 Uhr zum Fischessen 
im Café Härtl in Wartenberg. 
Wir freuen uns auf ein gemeinsames Mittagessen mit Euch, bei netten Gesprächen und 
informieren über aktuelle Termine und geplante Veranstaltungen.  
Jeder ist herzlich willkommen. 
 
 
 
 

VEREINE / VERANSTALTUNGEN 
 



Pfarrei Reichenkirchen – Pfarrnachmittag für Jung und Alt 

„Als Teilzeit-Sennerin auf der Alm“ 
Die Pfarrei Reichenkirchen lädt Jung und Alt recht herzlich zum gemeinsamen Nachmittag 
ins Pfarrheim ein. Am Donnerstag, 22.02.2024 um 14.00 Uhr haben wir Agnes Pointner 
als Gast bei uns. Agnes ist „Teilzeit-Sennerin“ und berichtet uns von ihrer Zeit, ihren 
Erlebnissen und ihrer Arbeit auf der Alm. Freuen wir uns auf diesen interessanten 
Nachmittag. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. 
 

Euer Pfarrgemeinderat Reichenkirchen 
 
 

St. Hubertus Fraunberg e. V. 

Generalversammlung 
Wir möchten alle Mitglieder zu unserer Generalversammlung am Freitag, den 23. Februar 
2024 um 20.00 Uhr, im Gasthaus Stulberger - Fraunberg recht herzlich einladen. 
 

Tagesordnung 
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2. Totengedenken 
3. Berichte der Vorstandschaft 
4. Satzungsänderung (geplant ist u. a. der Wegfall der Beitragsfreiheit für über 65.  
    Jährige) 
4. Festlegung und Genehmigung des Jahresbeitrages 
5. Ehrungen 
6. Neuwahl des Schützenmeisteramtes, des Vereinsausschusses und der  
    Rechnungsprüfer 
7. Verschiedenes, Wünsche & Anträge 

  

Anträge sind bis 5 Tage vor der Versammlung an den 1. Schützenmeister Gerhard 
Zehetner zu richten.  
  

Vor der Versammlung findet um 19.00 Uhr ein Gedenkgottesdienst für die verstorbenen 
Mitglieder in der Pfarrkirche St. Florian Fraunberg statt. 
 
 

Krieger- und Soldatenkameradschaft Maria Thalheim 

!! Achtung !! Terminänderung 150-Jahr Feier 
Unser Jubiläum 150 Jahre Kriegerverein Maria Thalheim feiern wir am Samstag, den 
14.09.2024. 
Beginn ist um 16.00 Uhr in unserer Kirche Maria Thalheim. 
Der eingetragene Termin im Gemeindekalender am 13.09.24 entfällt somit. 
 

Die Vorstandschaft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jagdgenossenschaft Kirchberg 

Versammlung der Jagdgenossen 
Einladung zur nicht öffentlichen Versammlung der Jagdgenossen für das Jahr 2023. 
Am Dienstag, 12.03.2024 um 19.30 Uhr (Einlass ab 19.00 Uhr) im Gasthaus Müller in 
Schröding 
 

Tagesordnung Jagdjahr 2023 
1. Eröffnung, Begrüßung und Bericht des Jagdvorstehers 
2. Bericht des Schriftführers und Genehmigung der Niederschrift über die 
    Jagdversammlung vom 09.03.2023 
3. Kassenbericht und Bericht der Rechnungsprüfer 
4. Entlastung des Vorstandes und Kassenführers 
5. Beschlussfassung über Verwendung des Jagdpachtschillings im 
    Geschäftsjahr 2024 
6. Beschlussfassung über Bezuschussung der Kitzrettung im 
    Jagdbogen I u. II 
7. Aussprache der Jagdpächter 
8. Wünsche und Anträge 

 

Die Jagdgenossen werden gebeten, an der Versammlung teilzunehmen. 
Jagdgenossen die an der Versammlung nicht teilnehmen, können sich durch einen 
anderen Jagdgenossen vertreten lassen. Eine schriftliche Vollmacht ist dazu erforderlich. 
Jeder Jagdgenosse kann nur eine Vollmacht für sich in Anspruch nehmen. 
 
 
 

Jagdgenossenschaft Salmannskirchen 

Einladung zur Versammlung der Jagdgenossenschaft Salmannskirchen i. V. m. dem 
Rehessen 
Am Montag, den 25.03.2024 ab 19.30 Uhr findet im Gasthaus Bauer in Kirchasch eine 
Versammlung der Jagdgenossenschaft Salmannskirchen mit Rehessen statt, wozu auch 
die Frauen recht herzlich eingeladen sind. 
 

Tagesordnung 
 1. Bericht des Jagdvorstehers 
 2. Kassenbericht und Kassenprüfung 
 3. Entlastung der Vorstandschaft 
 4. Verwendung des Jagdpachtschilling 
 5. Berichte der Jagdpächter und Verschiedenes 
 6. Wünsche und Anträge 
 

Alle beteiligten Grundbesitzer bzw. bevollmächtigten Vertreter, welche in der Gemeinde 
Bockhorn, Gemarkung Salmannskirchen, bzw. Teile der Gemarkung Matzbach 
Grundstücke besitzen, werden von der Jagdgenossenschaft und der Jägerschaft 
eingeladen. 
 

Franz Mair 
Jagdvorsteher 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

1050 Jahre Sankt Wolfgang 

Im Rahmen des 1050-jährigen Gemeindejubiläums im Jahr 2025 will die Gemeinde St. 
Wolfgang einen großen Festumzug mit einer „Kircherl-Wallfahrt zum Heiligen Wolfgang“ 
am 14.09.2025 veranstalten. 
Hierfür werden Kirchenmodelle gesucht, die mit Pferdekutschen durch den Ort gezogen 
und bestaunt werden können. Wenn jemand ein Kirchenmodell hat, bitte gerne bei der 
Gemeinde Fraunberg oder auch direkt bei der Gemeinde St. Wolfgang melden. 
 
 
 

Mikrozensus 2024 

 
 
 
 
Bitte geben Sie Auskunft: „Mikrozensus 2024“ startet in Bayern – 60 000 Haushalte 
werden befragt 
 
 
Das Bayerische Landesamt für Statistik in Fürth bittet die Bürgerinnen und  
Bürger des Freistaats um ihre Unterstützung und Mitarbeit bei der Erhebung 
 
 

In Bayern – wie im gesamten Bundesgebiet – hat der  
Mikrozensus 2024 begonnen. Das ist die größte jährliche 
Haushaltsbefragung in Deutschland. Auf Basis der erhobenen Daten 
werden wichtige politische Entscheidungen getroffen, die alle 
Bürgerinnen und Bürger betreffen. Aus diesem Grund bittet das 
Bayerische Landesamt für Statistik alle zufällig ausgewählten 

Haushalte um ihre Unterstützung. Von Januar bis Dezember wird etwa ein Prozent der 
Bevölkerung stellvertretend für alle Einwohnerinnen und Einwohner des Freistaats 
befragt. Für den überwiegenden Teil der Fragen zu  
Themen wie Haushalt, Familie, Bildung, Beruf und Lebensunterhalt besteht nach dem 
Mikrozensusgesetz Auskunftspflicht.  
 
Fürth. Auch im Jahr 2024 findet der Mikrozensus statt. Der Begriff Mikrozensus bedeutet 
„Kleine Volkszählung“ und benennt eine gesetzlich verbindliche, repräsentative Befragung von 
Haushalten in Deutschland. Die Erhebung wird seit 1957 von den Statistischen  
Ämtern des Bundes und der Länder gemeinschaftlich durchgeführt. Es wird ein Prozent der 
Bevölkerung stellvertretend für alle Einwohnerinnen und Einwohner des Landes zur 
wirtschaftlichen und sozialen Lage befragt. Neben dem Grundprogramm enthält das  
Frageprogramm des Mikrozensus auch Fragen der EU-weit durchgeführten Befragungen zur 
Arbeitsmarktbeteiligung (LFS), zu Einkommen und Lebensbedingungen (SILC) sowie zur 
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Internetnutzung (IKT). Die Ergebnisse des Mikrozensus haben sich zu einer wichtigen 
Datenquelle entwickelt. Sie bilden die Grundlage für politische Entscheidungen in Deutschland, 
aber auch auf europäischer Ebene. Neben der Politik nutzen außerdem Wirtschaft, 
Wissenschaft, Medien und die interessierte Öffentlichkeit die Daten des  
Mikrozensus. 
 
In Bayern werden 60 000 zufällig ausgewählte Haushalte befragt 
 
Die Befragungen zum Mikrozensus 2024 finden ganzjährig von Januar bis Dezember statt. In 
Bayern werden etwa 120 000 Personen in rund 60 000 Haushalten befragt. Dabei  
bestimmt ein mathematisches Zufallsverfahren zunächst, welche Gebäude- bzw.  
Gebäudeteile für die Teilnahme am Mikrozensus ausgewählt werden. In einem weiteren Schritt 
übernehmen ehrenamtlich tätige und geschulte Erhebungsbeauftragte die  
Aufgabe, die zu befragenden Haushalte über die Klingelschilder namentlich zu erfassen. Dabei 
können sie sich mittels eines Ausweises als Beauftragte des Bayerischen Landesamts für 
Statistik identifizieren.  

 
 
Um verlässliche und repräsentative Ergebnisse gewährleisten zu können, besteht für den 
überwiegenden Teil der Fragen nach dem Mikrozensusgesetz Auskunftspflicht. Zudem werden 
die Haushalte innerhalb von maximal fünf aufeinander folgenden Jahren bis zu viermal befragt. 
So können Veränderungen im Zeitverlauf nachvollzogen und eine hohe Ergebnisqualität 
erreicht werden.  
 
Die ausgewählten Haushalte werden schriftlich informiert 
 
Die zufällig ausgewählten Haushalte werden vom Bayerischen Landesamt für Statistik 
schriftlich zur Teilnahme am Mikrozensus aufgefordert. Mit dem Schreiben werden sie über 
den Mikrozensus informiert und gebeten, die Fragen des Mikrozensus im Rahmen eines 
Telefoninterviews oder einer Online-Befragung zu beantworten.  
 
Alle erhobenen Einzelangaben unterliegen der Geheimhaltung und dem Datenschutz und 
werden weder an Dritte weitergegeben noch veröffentlicht. In der amtlichen Statistik  
werden die Einzelergebnisse zu aggregierten Landes- und Regionalergebnissen  
zusammengefasst. 
 
Weitere Informationen: 
Ausführliche Informationen zum Mikrozensus finden Sie unter:  
https://www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevoelkerung/mikrozensus/index.html 
Ein Erklärvideo erklärt, was der Mikrozensus ist, wozu er durchgeführt wird, wie die  
Haushalte zufällig ausgewählt werden, warum sie mitmachen müssen und was mit ihren 
Antworten passiert:  
statistik.bayern.de/mam/statistik/gebiet_bevoelkerung/mikrozensus/v3-statistischesbundesamt-
mikrozensus-de-ut.mp4 
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Gottesdienstordnung für den  
Pfarrverband Reichenkirchen / Maria Thalheim  
 

Pfarrbüro: Reichenkirchen, Hauptstraße 9, 85447 Fraunberg   

Tel. 08762 / 411 E-Mail: st-michael.reichenkirchen@ebmuc.de  

Homepage: https://www.erzbistum-muenchen.de/PV-Reichenkirchen-

MariaThalheim/default.aspx  

Diakon Christian Pastötter, Tel. 08762/7279966 

Handy 0175/3261041  E-Mail: cpastoetter@ebmuc.de    

Öffnungszeiten: Dienstag und Mittwoch: 08.30 Uhr bis 11.30 Uhr / 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

                          Freitag: 08.30 Uhr bis 13.00 Uhr und nach tel. Vereinbarung  

Telefon Seelsorge Erzdiözese München und Freising:  

Tel. 0800 / 111 0 222 oder www.telefonseelsorge.de  

 

Redaktionsschluss für den nächsten Kirchenanzeiger: Mittwoch, 21. Februar 
Die Messintentionen für März bitte bis zu diesem Stichtag angeben. 
 
 
 
 
 

Reichenkirchen 

Samstag, 10. Februar  

19:00 Vorabendmesse 
 

Aschermittwoch, 14. Februar  

19:00 Eucharistiefeier mit Aschenauflegung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIRCHLICHE NACHRICHTEN 
 

mailto:st-michael.reichenkirchen@ebmuc.de
https://www.erzbistum-muenchen.de/PV-Reichenkirchen-MariaThalheim/default.aspx
https://www.erzbistum-muenchen.de/PV-Reichenkirchen-MariaThalheim/default.aspx
mailto:cpastoetter@ebmuc.de
http://www.telefonseelsorge.de/


Maria Thalheim Mariä Himmelfahrt 

Freitag, 9. Februar  

16:00 Rosenkranz 
 

Sonntag, 11. Februar  

08:30 Eucharistiefeier 
 

Mittwoch, 14. Februar  

10:30 Wallfahrtsgottesdienst - Senioren PV Erdinger Moos 
 

Freitag, 16. Februar  

16:00 Rosenkranz 
 
 
 
 

Fraunberg St. Florian 

Sonntag, 11. Februar  

10:00 Eucharistiefeier 
 
 
 
 

Riding St. Georg 

Sonntag, 11. Februar  

08:30 Wortgottes-Feier (Diakon) 
 
 
 
 

Rappoltskirchen St. Stephan 

Sonntag, 11. Februar  

10:00 Wortgottes-Feier (Diakon) mit eucharistischem Segen zur Ewigen Anbetung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aktuelles aus dem Pfarrverband 
 
 
 
 

Fraunberg und Riding: Senioren - mit Fischessen 

Aschemittwoch, 14.02. um 13.30 Uhr im Gasthaus Stulberger 
 
 

Kegelbahn 

Anmeldung im Pfarrbüro, Tel. 08762/411. 
 
 

Gemeindebücherei im Pfarrhof Reichenkirchen 

E-Mail: buecherei-fraunberg@web.de   

Informationen auch auf facebook   und instagram  . 
Öffnungszeiten 
samstags, 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr. 
Sonntag, 11.02.2024  von 10.00 Uhr bis 10.30 Uhr. 
 
 
 

Telefon Seelsorge Erzdiözese München und Freising:  

Tel. 0800 / 111 0 222 oder www.telefonseelsorge.de  
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